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Aufgrund des § 5 sowie der §§ 15 ff. des Ei-
genbetriebsgesetzes (EigBGes) in der jeweils 
gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Niddatal am 02.07.2025 fol-
genden Beschluss über den Wirtschaftsplan der 
Stadtwerke Niddatal für das Wirtschaftsjahr 2025 
herbeigeführt:
Der Wirtschaftsplan 2025 
wird festgesetzt  mit:
1. Erfolgsplan
 Erträge 2.625.691,00 Euro
 Aufwendungen 2.555.749,13 Euro
 im Vermögensplan
 Einnahmen 2.150.264,40 Euro
 Ausgaben 2.150.264,40 Euro
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finan-

zierung von Ausgaben nach dem Vermögen-
splan erforderlich sind, wird festgesetzt auf 
1.526.092,40 Euro.

 Der Magistrat wird ermächtigt, allein über die 
Aufnahme der Kredite zu entscheiden.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im 
Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird festgesetzt auf 500.000,00 Euro.

4. Die Stadtwerke Niddatal haben keinen eige-
nen Stellenplan.

61194 Niddatal, 03.07.2025
gez. Hahn
Vorsitzender der Betriebskommission

Der vorstehende Feststellungsvermerk zum 
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niddatal für das 
Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmi-
gung hinsichtlich der Kreditfestsetzung ist erteilt 
worden.
Sie hat folgenden Wortlaut:

Friedberg, den 10.07.2025
G e n e h m i g u n g

Der von der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Niddatal (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 
02.07.2025 beschlossene Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebes „Stadtwerke Niddatal“ für das Wirt-
schaftsjahr 2025 ist hinsichtlich der festgesetzten 
Kreditaufnahmen genehmigungspfl ichtig.
Hierzu ergeht folgende Entscheidung:
1. Aufgrund des § 115 der Hessischen Gemein-

deordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 

feststellungsVermerK der stadtwerKe niddatal   
für das Wirtschaftsjahr 2025

Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für die im 
Wirtschaftsjahr 2025 zur Verfügung stehen-
den Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
insgesamt 

 1.526.092,40 Euro
 (i. W.: Eine Million fünfhundertsechsundzwan-

zigtausendzweiundneunzig Euro und vierzig 
Cent)

 erteilt.
2. Aufgrund des § 115 HGO in Verbindung mit 

§ 105 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung 
für die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten, 
die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden dürfen, bis zu einem Höchstbe-
trag in Höhe von

 500.000 Euro
 (i. W.: fünfhunderttausend Euro)
 erteilt.
Im Auftrag
gez. Linhart

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Niddatal 
für das Wirtschaftsjahr 2025 inklusive Genehmi-
gungsvermerk des Landrats des Wetteraukreises 
liegt in der Zeit vom 21. Juli 2025 bis 01. August 

2025 in der Stadtverwaltung Niddatal, Im Kloster 
6, Zimmer 2.11, 61194 Niddatal, Stadtteil Assen-
heim, während der allgemeinen Dienststunden 
sowie nach Vereinbarung zu jedermanns Einsicht 
öffentlich aus.
Öffnungszeiten Verwaltung:
Mo.  7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Di.   7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mi.   7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Do.  7:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Fr.   7:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Der Wirtschaftsplan und der Genehmigungs-
vermerk können nach Vereinbarung eingesehen 
werden.
Vorab der Einsichtnahme ist eine telefonische 
Terminvereinbarung erbeten (Tel. 06034 – 91 24 
100). Darüber hinaus ist eine Terminabsprache 
über E-Mail unter der Adresse info@niddatal.de 
möglich.
Niddatal, 14.07.2025
Stadtwerke Niddatal
gez. Herdt, Betriebsleiter

mailto:info@niddatal.de
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Die Stadt Niddatal sucht zum 01. September 2025     

eine stellvertretende Ortsgerichts-
vorsteherin/ einen stellvertretenden 

Ortsgerichtsvorsteher für das 
Ortsgericht Niddatal (w/m/d). 

Für den Ortsgerichtsbezirk Niddatal ist die stellvertretende Leitung des Ortsgerichtes neu 
zu besetzen.

Was sind überhaupt Ortsgerichte? 
Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz, die es bundesweit nur im Bundesland  
Hessen gibt. Entgegen dem Namen, wird in den Ortsgerichten kein Recht gesprochen. 
Sie sind wichtige Anlaufstelle für alltägliche Anliegen der Bürger. Ortsgerichte leisten für 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Behörden und Amtsgerichte wichtige Hilfestellungen. Die 
Ortsgerichte sind ehrenamtlich tätig, werden durch die Stadtverordnetenversammlung 
vorgeschlagen und durch das zuständige Amtsgericht ernannt.

Zu den wesentlichsten Aufgaben gehören: 
Die Vertretung des Ortsgerichtsvorstehers im Urlaubs- und Krankheitsfall bei: 

• Anfertigungen von Ortsgerichtlichen Schätzungen 
• Anfertigungen von öff entlichen Beglaubigungen für Unterschriften und Abschriften 
• Erstellung von Sterbefallanzeigen für das Amtsgericht Friedberg, Nachlassgericht
• Erteilung von Auskünften über Besitzverhältnisse 
• Durchführung von Nachlasssicherungen

Persönliche Voraussetzungen: 
• Sie sollten zeitlich fl exibel und nach Möglichkeit mobil sein. 
• Sie genießen allgemeines Vertrauen
• Sie verfügen über Lebenserfahrung
• Sie sind unbescholtener Bürger oder Bürgerin der Stadt Niddatal
• Sie haben ihren Hauptwohnsitz in Niddatal
• Sie üben geschäftsmäßig keine Rechtsangelegenheiten als Rechtsanwältin/ Rechts-

anwalt oder Notarin/Notar aus
• Sie sind keine Richterin oder Richter in Tätigkeit

Bewerberinnen bzw. Bewerber müssen die Voraussetzungen zur Berufung in das Beam-
tenverhältnis als Ehrenbeamter erfüllen.

Die Amtszeit beträgt in der Regel 10 Jahre. Hat eine Bewerberin/ein Bewerber das 65. 
Lebensjahr vollendet, wird die Dauer der Amtszeit auf 5 Jahre begrenzt.

Interessierte Bürgerinnen oder Bürger werden gebeten Ihre Bewerbung schriftlich oder 
per E-Mail, spätestens bis zum 31.07.2025 beim

Magistrat der Stadt Niddatal
z. Hd. Herrn Bürgermeister Hahn
Im Kloster 6
61194 Niddatal  

oder per mail unter bewerbung@niddatal.de

einzureichen.

Stadt Niddatal Die Stadt Niddatal sucht 
zum 01. September 2025     

eine 
Ortsgerichtsschöffi n/ 

einen 
Ortsgerichtsschöffen 
für das Ortsgericht 

Niddatal (w/m/d). 
Für den Ortsgerichtsbezirk Niddatal ist 
eine Ortsgerichtsschöffi  n/ ein Ortsgerichts-
schöff e des Ortsgerichtes neu zu beset-
zen.

Was sind überhaupt Ortsgerichte? 
Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der 
Justiz, die es bundesweit nur im Bundes-
land  Hessen gibt. Entgegen dem Namen, 
wird in den Ortsgerichten kein Recht ge-
sprochen. Sie sind wichtige Anlaufstelle 
für alltägliche Anliegen der Bürger. Orts-
gerichte leisten für Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Behörden und Amtsgerichte 
wichtige Hilfestellungen. Die Ortsgerichte 
sind ehrenamtlich tätig, werden durch die 
Stadtverordnetenversammlung vorge-
schlagen und durch das zuständige Amts-
gericht ernannt.

Persönliche Voraussetzungen: 
• Sie sollten zeitlich fl exibel und nach 

Möglichkeit mobil sein. 
• Sie genießen allgemeines Vertrauen
• Sie verfügen über Lebenserfahrung
• Sie sind unbescholtener Bürger oder 

Bürgerin der Stadt Niddatal
• Sie haben ihren Hauptwohnsitz in Nid-

datal
• Sie üben geschäftsmäßig keine Rechts-

angelegenheiten als Rechtsanwältin/ 
Rechtsanwalt oder Notarin/Notar aus

• Sie sind keine Richterin oder Richter in 
Tätigkeit

Bewerberinnen bzw. Bewerber müssen 
die Voraussetzungen zur Berufung in das 
Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter er-
füllen.

Die Amtszeit beträgt in der Regel 10 Jahre. 
Hat eine Bewerberin/ein Bewerber das 65. 
Lebensjahr vollendet, wird die Dauer der 
Amtszeit auf 5 Jahre begrenzt.

Interessierte Bürgerinnen oder Bürger 
werden gebeten Ihre Bewerbung schrift-
lich oder per E-Mail, spätestens bis zum 
31.07.2025 beim

Magistrat der Stadt Niddatal
z. Hd. Herrn Bürgermeister Hahn
Im Kloster 6 
61194 Niddatal  

oder per mail unter bewerbung@niddatal.
de

einzureichen.

Stadt Niddatal

Abfallabholung

 Mo., 21. Juli 2025 - Bioabfall 
in Assenheim, Bönstadt und Kaichen

Di., 22. Juli 2025 - Bioabfall in Ilbenstadt

Di., 22. Mai 2025 - Restmüll
in Assenheim und Kaichen 

Mi., 23. Mai 2025 - Restmüll
in Bönstadt und Ilbenstadt

 Mo., 28. Juli 2025 - Bioabfall 
in Assenheim, Bönstadt und Kaichen

Di., 29. Juli 2025 - Bioabfall in Ilbenstadt

http://www.niddatal.de/
mailto:info@niddatal.de
mailto:r.angel@creartiva.info
http://www.niddataler-nachrichten.de/
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Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 GVBl. I S.698, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl. 2024 Nr. 31) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung HGO in der Fassung vom 7. 
März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert am 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) und §§ 1- 6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung 
vom 24. März 2013 (GVBl. S.134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90 ff. des Achten Buchs 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S.2022), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.04.2025 (BGBl. 2025 Nr.107) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Niddatal in ihrer Sitzung am 02.07.2025 die nachfolgende 

8. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Niddatal
beschlossen:

Artikel 1
§ 2 Absatz 3 erhält nachfolgende Neufassung:

§ 2 Betreuungsgebühren für Kinder aus Niddatal
(3)		  Die monatliche Betreuungsgebühr beträgt für jedes Kind einer Familie oder alleinerziehenden Person für die Betreuungsart  

Auf die monatliche Betreuungskosten wird ab dem 01.08.2025 ein Nachlass in Höhe von 213,56 Euro und ab 01.08.2025 ein Nachlass in 
Höhe von 224,24 Euro gewährt.

Artikel 2
§ 2 Absatz 4 erhält nachfolgende Neufassung:

§ 2 Betreuungsgebühren für Kinder aus Niddatal
(4)		  Für Zukaufszeiten wird eine zusätzliche Betreuungsgebühr erhoben. Diese beträgt zur Überbrückung der Mittagszeit (jeweils zuzüglich 

Verpflegungsentgelt) 
Ziffer 1:
ab 01.08.2025
von 1,5 Stunden  	16,44 Euro
von 2,5 Stunden  	27,40 Euro
von 4,0 Stunden  	43,84 Euro

Artikel 3
§ 9 erhält nachfolgende Neufassung:

§ 9 In-Kraft-Treten
Die 8. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Niddatal tritt am 01.08.2025 in Kraft. 
Ausfertigungsvermerk: Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Änderungssatzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtver-
ordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
Niddatal, den 03.07.2025                                                              Der Magistrat der Stadt Niddatal
								        Hahn, Bürgermeister

8. Änderungssatzung    
zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Niddatal

  
  

  wöchentliche 
Betreuungszeit 

 
[Std.] 

Benutzungsgebühr ohne 
Verpflegungsentgelt 

[Euro] 

a) Kindergartenbetreuung   Ab 01.08.2025 Ab 01.08.2026 
Halbtagsbetreuung am 

Vormittag 
30,00 213,56 

(zu zahlende Gebühr 0,00 ) 
224,24 

(zu zahlende Gebühr 0,00 ) 

Ganztagsbetreuung 
vormittags und 

nachmittags  

40,0  286,07 
(zu zahlende Gebühr 72,50 ) 

300,37 
(zu zahlende Gebühr 76,13 ) 

Erweiterte  
Ganztagsbetreuung 

über  
die Mittagszeit  

47,5  339,70 
(zu zahlende Gebühr 126,14 ) 

356,69 
(zu zahlende Gebühr 132,45 ) 

 
 
 wöchentliche 

Betreuungszeit 
 

[Std.] 

Benutzungsgebühr ohne 
Verpflegungsentgelt 

[Euro] 

b) Kleinkindbetreuung Ab 01.08.2025 Ab 01.08.2026 
Halbtagsbetreuung am 

Vormittag 
30,00 321,82 

 
337,91 

Ganztagsbetreuung 
vormittags und 

nachmittags  

40,0  429,10 
 

450,56 

Erweiterte  
Ganztagsbetreuung 

über  
die Mittagszeit  

47,5  509,55 
 

535,03 

 

  
  

  wöchentliche 
Betreuungszeit 

 
[Std.] 

Benutzungsgebühr ohne 
Verpflegungsentgelt 

[Euro] 

a) Kindergartenbetreuung   Ab 01.08.2025 Ab 01.08.2026 
Halbtagsbetreuung am 

Vormittag 
30,00 213,56 

(zu zahlende Gebühr 0,00 ) 
224,24 

(zu zahlende Gebühr 0,00 ) 

Ganztagsbetreuung 
vormittags und 

nachmittags  

40,0  286,07 
(zu zahlende Gebühr 72,50 ) 

300,37 
(zu zahlende Gebühr 76,13 ) 

Erweiterte  
Ganztagsbetreuung 

über  
die Mittagszeit  

47,5  339,70 
(zu zahlende Gebühr 126,14 ) 

356,69 
(zu zahlende Gebühr 132,45 ) 

 
 
 wöchentliche 

Betreuungszeit 
 

[Std.] 

Benutzungsgebühr ohne 
Verpflegungsentgelt 

[Euro] 

b) Kleinkindbetreuung Ab 01.08.2025 Ab 01.08.2026 
Halbtagsbetreuung am 

Vormittag 
30,00 321,82 

 
337,91 

Ganztagsbetreuung 
vormittags und 

nachmittags  

40,0  429,10 
 

450,56 

Erweiterte  
Ganztagsbetreuung 

über  
die Mittagszeit  

47,5  509,55 
 

535,03 

 

Ziffer 2:
ab 01.08.2026
von 1,5 Stunden  	17,26 Euro
von 2,5 Stunden  	28,77 Euro
von 4,0 Stunden  	46,03 Euro
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Notdienste

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils um 
9:00 Uhr.

Freitag, 18.07.2025 - 9:00 Uhr 
Kur-Apotheke	 06032 349570
Frankfurter Str. 36	 61231 Bad Nauheim

Samstag, 19.07.2025 - 9:00 Uhr 
Apotheke am Bahnhof	 06031 2665
Saarstr. 52	 61169 Friedberg

Sonntag, 20.07.2025 - 9:00 Uhr 
Rosen-Apotheke	 06187 22848 
Windecker Str. 14	 61130 Nidderau

Montag, 21.07.2025 - 9:00 Uhr 
Engel Apotheke	 06031 689180 
Kaiserstr. 48		 61169 Friedberg

Dienstag, 22.07.2025 - 9:00 Uhr 
Apotheke Nieder-Wöllstadt	 06034 2307
Frankfurter Str. 52	 61206 Wöllstadt

Mittwoch, 23.07.2025 - 9:00 Uhr 
Markt-Apotheke	 06031 2039
Kaiserstr. 84	 61169 Friedberg

Donnerstag, 24.07.2025 - 9:00 Uhr 
Rosen-Apotheke	 06187 22848 
Windecker Str. 14	 61130 Nidderau

Freitag, 25.07.2025 - 9:00 Uhr 
Brunnen-Apotheke		 06003 91890
Bahnhofstr. 14 	 61191 Rosbach

Samstag, 26.07.2025 - 9:00 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Sonntag, 27.07.2025 - 9:00 Uhr 
Hof-Apotheke	 06031 5685
Kaiserstr. 104		 61169 Friedberg

Montag, 28.07.2025 - 9:00 Uhr 
Wetterau-Apotheke	 Tel. 06031 9944 
Kaiserstr. 128		 61169 Friedberg

Dienstag, 29.07.2025 - 9:00 Uhr 
Kur-Apotheke	 06101 85266
Frankfurter Str. 119	 61118 Bad Vilbel

Mittwoch, 30.07.2025 - 9:00 Uhr 
Neue Apotheke	 06039 3591 
Luisenthaler Str. 2a	 61184 Karben

Donnerstag, 31.07.2025 - 9:00 Uhr 
Rathaus Apotheke	 06187 935383 
Gehrener Ring 3	 61130 Nidderau

Freitag, 01.08.2025 - 9:00 Uhr 
Gänsweid-Apotheke	 06041 229230 
Frankfurter Str. 49 	 61197 Florstadt

Samstag, 02.08.2025 - 9:00 Uhr 
Limes-Apotheke	 06047 96150 
Vogelsbergstr. 18	 63674 Altenstadt

Sonntag, 03.08.2025 - 9:00 Uhr 
Liebig-Apotheke	 06031 71500
Bismarckstr. 30		 61169 Friedberg

Bereitschaftsdienste
und wichtige Telefonnummern 

Notdienste
Polizei		  110
Feuerwehr, Krankenwagen		  112
Rettungsdienst und Krankentransport	
Rettungsleitstelle Wetterau	  	 06031 19222

Telefonische Erreichbarkeit 
der Stadtverwaltung

Ilbenstadt, Im Kloster 6		  06034 9124-0
Aus organisatorischen Gründen und um Warte-
zeiten zu vermeiden, ist eine Terminvereinbarung 
erforderlich. 
Telefonisch können Sie die Stadtverwaltung zu 
folgenden Zeiten erreichen:
Mo.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Di.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mi.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Do.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Fr.	 07.30-12.00 Uhr
Termine beim Ortsgericht sind nur nach Termin-
absprache möglich.

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

61169 Friedberg		 06031 82-0 

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10		 06034 5198

Montag		 14.00 - 19.00 Uhr
Dienstag		  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch		 10.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag		  14.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16	
Mittwoch			  15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag		 10.00 - 11.00 Uhr

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung		  06003 810-122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer		  06003 810-123
Besprechungsraum		 06003 810-124

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau 
Chaumontplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus	 116 117
Ärztlicher Notdienst		 06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

	 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der Kreisstelle 
01805 607011 (kostenpflichtig) Festnetz: 0,14 
Euro/Min.; Mobilfunk: max. 0,42 Euro/Min.

Sozialstation häusliche Pflege
Niddatal, Rosbach, Wöllstadt

Leiterin Frau Dittberner-Bäuerlein 	 06003 810-124
Telefax	 06003 810-125

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon: 	 06034 9396866

Bürgerhäuser
Assenheim		  06034 9022975
Bönstadt		 06034 9022900
Ilbenstadt		  06034 3917
Kaichen			   06187 3969 

Kompostierungsanlage 
llbenstadt, Außenliegend		  06034 930920
An der Landesstraße 3188
Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk 
in Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises betrieben.

61194 Niddatal/ llbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de

Mo. bis Fr. 	8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag		  9.00 - 14.00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Annahmen nur aus privaten Haushalten des 
Wetteraukreises in haushaltsüblichen Men-
gen.
Sperrmüll	 			  bis 40 kg pauschal	 6,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 	 0,18 €/kg
Bauschutt				    bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Grünabfall			   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Reifen		 3,50 €/Stück
Altholz A IV		  bis 40 kg pauschal	 6,60 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)
Altholz A I-III		 bis 40 kg pauschal	 3,30 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme
Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Drucker-
patronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, 
Flachglas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus 
PP/PE, Korken, LED-/Energiesparlampen, 
Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen
Info-Telefon		  06031 906611
www.awb-wetterau.de
Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.
html

Kehrbezirke der Schornsteinfeger
Stadtteile Assenheim, Bönstadt und Kaichen
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter	 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt	 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

http://www.recyclinghof-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.

